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Korrekte Besteuerung von 

Elektrofahrzeugen 

Die E-Mobilität ist mittlerweile im Alltag angekommen. Damit einher gehen natürlich 

auch Fragen zur korrekten Besteuerung.  

Stellt ein:e Arbeitgeber:in (Unternehmer) seinem:seiner Arbeitnehmer:in ein 

Elektrofahrzeug zur Verfügung, stellt sich im ersten Schritt die Frage nach dem 

Vorsteuerabzug aus der Anschaffung des Fahrzeugs. Ein Vorsteuerabzug steht 

grundsätzlich zu, wenn die Vorleistung, also die Anschaffung und der Betrieb des 

Fahrzeugs, steuerpflichtigen oder echt steuerfreien Umsätze dient.  

Bei Elektrofahrzeugen kommt noch hinzu, dass die Anschaffungskosten EUR 80.000 

brutto nicht überschreiten dürfen, um zum Vorsteuerabzug zu berechtigen. Liegen die 

Bruttoanschaffungskosten zwischen EUR 40.000 und EUR 80.000, steht der 

Vorsteuerabzug grundsätzlich zur Gänze zu. Allerdings ist der die 

Angemessenheitsgrenze von EUR 40.000 überschreitende Anteil einer 

Eigenverbrauchsbesteuerung zu unterwerfen. Im Ergebnis werden die 

Anschaffungskosten des Elektrofahrzeugs bis zu einem Wert von EUR 40.000 brutto 

von der Umsatzsteuer entlastet (Entlastung somit EUR 6.666,66). Aus den laufenden, 

nicht wertabhängigen Betriebskosten steht der Vorsteuerabzug allerdings zur Gänze 

(ohne Aliquotierung) zu.  
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Die Überlassung eines Fahrzeugs an Arbeitnehmer:innen zur Privatnutzung führt 

grundsätzlich zu einem Leistungstausch. Die Formel lautet „Fahrzeug gegen 

Arbeitskraft“. Lohnsteuerlich wird das über einen Sachbezug abgebildet, der hilfsweise 

in der Umsatzsteuer als Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist und der 

Umsatzsteuer unterliegt. Diese Besteuerung führt daher auch zu einem 

Vorsteuerabzug bei dem:der Arbeitgeber:in. Das gilt nach allgemeinem Verständnis 

auch, wenn, wie im Fall von Elektrofahrzeugen, der Sachbezugswert mit Null 

angesetzt wird und es mangels Bemessungsgrundlage zu keiner Besteuerung kommt. 

Für den Anteil, der auf die Privatnutzung des Elektrofahrzeugs entfällt, steht dem:der 

Dienstgeber:in somit der Vorsteuerabzug zu. 

Wird das Elektrofahrzeug aber auch für unternehmerische Zwecke genutzt, 

beispielsweise für Kundenbesuche oder ähnlichem, kommt es darauf an, ob das 

Unternehmen Umsätze generiert, die es zum Vorsteuerabzug berechtigen. Wird das 

Fahrzeug daher durch Unternehmer:innen verwendet, die im Wesentlichen unecht 

steuerbefreite Umsätze erzielen oder ist die Fahrzeugnutzung solchen Umsätzen 

zuzurechnen, steht für den Anteil, der auf die unecht steuerbefreite 

unternehmerische Nutzung entfällt, kein Vorsteuerabzug aus den Anschaffungs- und 

Betriebskosten zu.  

Dies betrifft alle Unternehmer:innen, die unecht steuerfreie Umsätze ausführen und 

somit nur eine aliquote Vorsteuerabzugsberechtigung haben (beispielsweise 

Unternehmen der Bank- und Versicherungswirtschaft, die Immobilienbranche und 

viele mehr).   
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